
Beschluss 0105 vom 28. April 2026

Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung I Punkt 11 der öffentlichen Sitzung am 28. April 2026

Vorlagen-Nr. 26-V-20-0010

Haushaltsplan 2026 - Genehmigungs- und Begleiterlass der Aufsichtsbehörde

Beschluss Nr. 0105

I. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Magistrat am 28.04.2026 
Folgendes beschlossen hat:

1. Bis zur Festlegung der Regeln für den Haushaltsvollzug sind für den Ergebnishaushalt die 
Regeln der vorläufigen Haushaltsführung (§ 99 HGO) analog weiter anzuwenden. 

2. Es gelten bis auf Weiteres die Regelungen zur 6-monatigen Stellenbesetzungssperre fort. 

3. Dezernat III/20 wird beauftragt, einen Vorschlag zur Umsetzung der Auflagen und zum 
Umgang mit den Hinweisen zu erarbeiten.

II. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Genehmigungs- und Begleiterlass zum 
Haushalt 2026 zur Kenntnis.

(
antragsgemäß Magistrat 28.04.2026 BP 0235)
 

Dem Magistrat Wiesbaden,     .05.2026
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Sofia Karipidou
stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,     .05.2026
-16 -

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Gert-Uwe Mende
Oberbürgermeister
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